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6 5 0 . Verordnung: Bestimmung des Straßenverlaufes der S 9 Innviertler Schnellstraße im Bereich
der Gemeinden Peterskirchen, Andrichsfurt und Tumeltsham

6 5 1 . Verordnung: Bestimmung des Straßenverlaufes der S 16 Arlberg Schnellstraße im Bereich
der Gemeinde Pettneu am Arlberg

6 5 2 . Verordnung: Bestimmung des Straßenverlaufes der B 3 Donau Straße im Bereich der
Gemeinden Steyregg und Linz

6 5 3 . Verordnung: Auflassung eines für den Durchzugsverkehr entbehrlich gewordenen Ab-
schnittes der B 85 Rosental Straße im Bereich der Gemeinde Ferlach

6 5 4 . Verordnung: Bestimmung des Straßenverlaufes der B 93 Gurktal Straße im Bereich der
Gemeinde Gurk

6 5 5 . Verordnung: Ausweis für dauernd stark gehbehinderte Personen im Sinne des § 29 b der
Straßenverkehrsordnung 1960

650 . Verordnung des Bundesministers für
Bauten und Technik vom 24. November 1976
betreffend die Bestimmung des Straßenver-
laufes der S 9 Innviertler Schnellstraße im
Bereich der Gemeinden Peterskirchen,

Andrichsfurt und Tumeltsham

Auf Grund des § 4 Abs. 1 des Bundesstraßen-
gesetzes 1971, BGBl. Nr. 286, in der Fassung
des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 239/1975 wird
verordnet:

Der Straßenverlauf eines Abschnittes der S 9
Innviertler Schnellstraße wird im Bereich der
Gemeinden Peterskirchen, Andrichsfurt und
Tumeltsham wie folgt bestimmt:

Die neu herzustellende Straßentrasse beginnt
im Knoten „Ried" mit Anschlüssen an den durch
Verordnung vom 29. Jänner 1975, BGBl.
Nr. 100, im Verlauf bestimmten Abschnitt der
A 8 Innkreis Autobahn, führt von dort zur
Anschlußstelle „Walchshausen" und endet bei
Bau-km 1,73.

Im einzelnen ist der Verlauf der Straßentrasse
einschließlich des Knotens „Ried" sowie der
Anschlußstelle „Walchshausen" mit ihren Zu-
und Abfahrtsstraßen aus den beim Bundes-
ministerium für Bauten und Technik, beim Amt
der Oberösterreichischen Landesregierung sowie
bei den Gemeinden Peterskirchen, Andrichsfurt
und Tumeltsham aufliegenden Planunterlagen
(Maßstab 1 : 5000) zu entnehmen.

§ 15 Bundesstraßengesetz 1971 findet auf den
vorangeführten Straßenabschnitt Anwendung.

Die Grenzen des Bundesstraßenbaugebietes sind
den aufliegenden Planunterlagen zu entnehmen.

Moser

6 5 1 . Verordnung des Bundesministers für
Bauten und Technik vom 26. November 1976
betreffend die Bestimmung des Straßenver-
laufes der S 16 Arlberg Schnellstraße im
Bereich der Gemeinde Pettneu am Arlberg

Auf Grund des § 4 Abs. 1 des Bundesstraßen-
gesetzes 1971, BGBl. Nr. 286, in der Fassung
des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 239/1975 wird
verordnet:

Der Straßenverlauf eines Abschnittes der S 16
Arlberg Schnellstraße wird im Bereich der
Gemeinde Pettneu am Arlberg wie folgt be-
stimmt:

Die neu herzustellende Straßentrasse beginnt
bei Bau-km 10,9 und bindet bei km 15,95 in
den bereits mit Verordnung vom 26. Juli 1973,
BGBl. Nr. 410, im Verlauf bestimmten Abschnitt
der S 16 Arlberg Schnellstraße ein.

Im einzelnen ist der Verlauf der Straßentrasse
aus den beim Bundesministerium für Bauten und,
Technik, beim Amt der Tiroler Landesregierung
sowie bei der Gemeinde Pettneu am Arlberg
aufliegenden Planunterlagen (Maßstab 1 : 1000,
Plan Nr. S 2750) zu entnehmen.

§ 15 Bundesstraßengesetz 1971 findet auf den
vorangeführten Straßenabschnitt Anwendung.
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Die Grenzen des Bundesstraßenbaugebietes sind
den aufliegenden Planunterlagen zu entnehmen.

Moser

652. Verordnung des Bundesministers für
Bauten und Technik vom 24. November 1976
betreffend die Bestimmung des Straßenver-
laufes der B 3 Donau Straße im Bereich der

Gemeinden Steyregg und Linz

Auf Grund des § 4 Abs. 1 des Bundesstraßen-
gesetzes 1971, BGBl. Nr. 286, in der Fassung
des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 239/1975 wird
verordnet:

Der Straßenverlauf eines Abschnittes der B 3
Donau Straße wird im Bereich der Gemeinden
Steyregg und Linz wie folgt bestimmt:

Die neu herzustellende Straßentrasse beginnt
bei km 89,69 (alt)/89,672 (neu), das ist ca.
280 m vor der Überführung der Bahnlinie der
ÖBB „Linz—Staatsgrenze nach Summerau",
führt sodann über die Donau zur St. Peter Straße,
überquert diese, und führt anschließend über die
Franckstraße und Füchselstraße zu der mit Ver-
ordnung vom 24. Juli 1974, BGBl. Nr. 513, im
Verlauf bestimmten Anschlußstelle „Füchsel-
straße" der A 7 Mühlkreis Autobahn.

Im einzelnen ist der Verlauf der Straßen-
trasse aus den beim Bundesministerium für
Bauten und Technik, beim Amt der Oberöster-
reichischen Landesregierung sowie beim Magistrat
der Stadt Linz und der Gemeinde Steyregg auf-
liegenden Planunterlagen (Katastermaßstab
1 : 2 500, Planzeichen: 7 442-) zu ersehen.

§ 15 Bundesstraßengesetz 1971 findet auf den
vorangeführten Straßenabschnitt Anwendung.
Die Grenzen des Bundesstraßenbaugebietes sind
den aufliegenden Planunterlagen zu entnehmen.

Moser

653 . Verordnung des Bundesministers für
Bauten und Technik vom 23. November 1976
betreffend die Auflassung eines für den
Durchzugsverkehr entbehrlich gewordenen
Abschnittes der B 85 Rosental Straße im

Bereich der Gemeinde Ferlach

Auf Grund des § 4 Abs. 2 des Bundesstraßen-
gesetzes 1971, BGBl. Nr. 286, in der Fassung
des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 239/1975 wird
verordnet:

Der Straßenteil der B 85 Rosental Straße von
km 39,58 bis km 40,12 wird, soweit er durch
die Umlegung auf den bereits fertiggestellten
und verkehrsübergebenen — mit Verordnung
vom 27. Feber 1974, BGBl. Nr. 153, bestimm-

ten — Abschnitt für den Durchzugsverkehr ent-
behrlich wurde, als Bundesstraße aufgelassen.

Moser

654. Verordnung des Bundesministers für
Bauten und Technik vom 25. November
1976 betreffend die Bestimmung des Straßen-
verlaufes der B 93 Gurktal Straße im Bereich

der Gemeinde Gurk

Auf Grund des § 4 Abs. 1 und 2 des Bundes-
straßengesetzes 1971, BGBl. Nr. 286, in der Fas-
sung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 239/1975
wird verordnet:

Der Straßenverlauf eines Abschnittes der B 93
Gurktal Straße wird im Bereich der Gemeinde
Gurk wie folgt bestimmt:

Die B 93 Gurktal Straße wird von km 12,910
bis km 15,213 auf die neu hergestellte und
bereits verkehrsübergebene Straßentrasse umge-
legt.

Gleichzeitig wird der durch die Umlegung für
den Durchzugsverkehr entbehrlich gewordene
Straßenteil als Bundesstraße aufgelassen.

Im einzelnen ist der Verlauf der neu herge-
stellten Straßentrasse sowie der als Bundesstraße
aufgelassene Straßenteil aus den beim Bundes-
ministerium für Bauten und Technik, beim Amt
der Kärntner Landesregierung sowie bei der
Gemeinde Gurk aufliegenden Planunterlagen
(Katastermaßstab 1 : 2 880) zu ersehen.

Moser

655. Verordnung des Bundesministers für
Verkehr vom 16. November 1976 über den
Ausweis für dauernd stark gehbehinderte
Personen im Sinne des § 29 b der Straßen-

verkehrsordnung 1960

Auf Grund des § 29 b Abs. 4 der Straßenver-
kehrsordnung 1960, BGBl. Nr. 159, in der Fas-
sung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 412/1976 wird
verordnet:

§ 1. Der Ausweis für dauernd stark gehbehin-
derte Personen im Sinne des § 29 b StVO ist
in rechteckiger Form mit einer Länge von etwa
150 mm und einer Breite von etwa 105 mm
auszuführen.

§ 2. Der Inhalt des Ausweises hat dem in der
Anlage enthaltenen Muster zu entsprechen. Das
allfällige kraftfahrrechtliche Kennzeichen ist hin-
sichtlich Größe und Stärke der Buchstaben und
Ziffern besonders hervorzuheben.

§ 3. Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 1977
in Kraft.

Lanc
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